
Veranstaltung: Zweite Frankfurter Fachtagung zu Cannabis 
Jugendliche und Cannabis – wir sprechen darüber: Miteinander, 
sachlich, kontrovers, offen 
Informationen (Faktencheck) - Positionen - Diskussionen 
05. Oktober 2015 
Jugendlicher Cannabiskonsum – zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sie... 
? – Analysen und Einschätzungen aus der Medizin 
 

Dr.Klaus Behrendt: ...was wissen wir über die schädlichen Auswirkungen des 
Cannabiskonsums im Jugendalter? 

Hans-Günter Meyer-Thompson: Jugendlicher Cannabiskonsum aus dem 
Blickwinkel von Schadensminderung / harm reduction und public health 

Die zurückliegenden 20 Jahre haben eine Fülle von Erkenntnissen gebracht über das 
schädliche Potential von Cannabis. 

Veröffentlichungen in ADDICTION, NEJM – New England Journal of Medicine und 
DÄB – Deutsches Ärzteblatt kommen übereinstimmend zu dem Ergebnis: „Empirisch 
mittlerweile sehr gut belegt ist, dass biografisch früher, hochdosierter, langjähriger 
und regelmäßiger Cannabisgebrauch das Risiko für unterschiedliche Störungen der 
psychischen und körperlichen Gesundheit und der altersgerechten Entwicklung 
erhöht.“ (Hoch, 2015) 
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Die beiden anderen relevanten Veröffentlichungen werten den aktuellen 
Forschungsstand ähnlich, Klaus Behrendt hat ihn mit besonderer Gewichtung 
psychischer Folgeschäden bei Konsum im Jugendalter gerade vorgetragen. 

Wie mit diesem Problem umzugehen ist, dazu stehen sich zwei extreme Positionen 
gegenüber: Diejenigen, die sich für einen liberale Cannabispolitik aussprechen, 
konnten lange Zeit nur schwer akzeptieren, dass Hanfkonsum überhaupt schädliche 
Wirkungen entfalten kann; sie vertreten die Ansicht, dass der Schaden, der durch 
das Hanfverbot entsteht, größer ist als derjenige, der durch den Konsum entstehen 
kann. Die Gegenposition vertritt die Ansicht, dass Hanf generell geächtet bleiben 
muss, weil der Schaden für einen Teil der heranwachsenden Konsumenten das 
strafbewehrte Verbot für alle anderen und auch für Erwachsene rechtfertigt. 

Beiden Positionen im deutschsprachigen Raum gemeinsam ist, dass sie 
Überlegungen zur Schadensminderung bislang nicht konsequent angestellt haben. 

Der Begriff Schadensminderung / Harm Reduction wurde Anfang der 1980er Jahre 
entwickelt und bezog sich damals auf den Umstand, dass sich in der Gruppe der 
Heroinabhängigen das AIDS-Virus rasant ausbreitete, weil die Abgabe von sterilen 
Nadeln und Spritzen mehr oder weniger weltweit verpönt war. 



Die Internationale Harm Reduction Association hat 2010 Harm Reduction wie folgt 
definiert: 
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Das Hauptmerkmal lautet: „Vermeidung gesundheitlicher Schäden der 
Drogeneinnahme“.  

Harm Reduction ist einerseits eine politische Strategie und steht in der Drogenpolitik 
als 4.Säule gleichberechtigt neben Prävention, Therapie und Repression. Harm 
Reduction ist aber auch eine therapeutische Strategie in der Suchtmedizin, weil das 
Abstinenzziel nur eine Minderheit der Patienten erreicht. Als alleiniges Therapieziel 
ist die Abstinenz deshalb gefallen und wurde um kontrollierte oder zumindest 
weniger schädliche Konsummuster ergänzt – das gilt für illegale wie legale 
psychoaktive Substanzen. Und die Philosophie der Schadensminderung hat sich 
längst als erfolgreich erwiesen: Spritzen- und Nadeltausch habe ich bereits erwähnt, 
E-Zigaretten und Obergrenzen für den Nikotin- und Teergehalt sind ein weiteres 
Beispiel, Plastikbecher für Biertrinker in Fußballstadien sind zu erwähnen oder auch 
drug-checking für Substanzen wie XTSY und LSD. Im übrigen ist es der Medizin 
nicht fremd, Programme und Methoden zu entwickeln, die schädliche Folgen 
riskanten menschlichen Verhaltens vermindern sollen:  
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Wenn wir diesen Gedanken nun auf den Umgang mit dem Cannabiskonsum 
anwenden, dann können wir entsprechende schadensmindernde Vorschläge 
entwickeln - ausgehend von den wichtigsten Risiken; und da beziehe ich auch 
diejenigen ein, wo nach wie vor umstritten ist, ob es einen ursächlichen 
Zusammenhang zwischen Cannabiskonsum und diesen möglichen Folgeschäden 
gibt. Wobei, wie Wendy Swift bereits 2000 im Harm Reduction Digest anmerkte, nicht 
vergessen werden sollte, dass man die Botschaft in angemessener Sprache und in 
den richtigen Medien entwickeln sollte. Und weiter: „Man sollte den Nutzen, den der 
Hanfkonsum in der Wahrnehmung bietet, nicht unterschätzen, nämlich Entspannung 
und eine „Auszeit“, die Anreize für einen fortgesetzten Konsum sind trotz der 
gleichzeitigen Anerkennung der mit Cannabis verbunden Probleme.“ Und: „Manche 
Konsumenten sehen den Hanfkonsum als Schadensminderung an sich an, weil sie 
glauben, dass er weniger Probleme verursacht als andere Drogen wie bspw. 
Alkohol.“  
 
Wie also könnten schadensmindernde Botschaften an Hanfgebraucher aussehen? 

+ Straßenverkehr: Generell gilt es eine zu definierende Zeit einzuhalten zwischen 
Konsum und Teilnahme am Straßenverkehr. Für Straßenverkehrsbehörden, 
Verkehrspolizei und Konsumenten müssen Nachweismethoden und Grenzwerte so 
bestimmt werden, dass sie internationalen Standards bzw. wissenschaftlichen 
Erkenntnissen entsprechen. Die Regelung in Deutschland schert alle Konsumenten 
über einen Kamm und ist im Vergleich zum verkehrsmedizinischen Umgang mit 
Alkohol trinkenden Kraftfahrern extrem diskriminierend.  

+ Rauchen: In der Kombination mit Tabak werden die schädlichen Wirkungen von 
Hanf auf die Atemwege sowie die Tabaksucht selbst verstärkt. In essbarer Form 
lässt sich die aufgenommene Dosis schwer bestimmen, die Wirkung ist kaum zu 
beeinflussen. Zu empfehlen ist also entweder die Purpfeife oder die Verdampfung 
mittels Vaporizern. Das senkt auch die Gefahr von Infektionen über das Mundstück 
bei Herumreichen des Joints. 

+ Altersgrenze: Bis zur Vollendung des 21.LJ gilt, dass die Hirnreifung nicht 
abgeschlossen ist und entsprechend zur Vorsicht beim Konsum geraten werden 
muss. 

+ Abhängigkeit: Die Zeichen eines schädlichen Gebrauchs so wie auch die Kriterien 
für ein abhängiges Konsummuster sollten auf verständliche Weise erläutert werden 
in Verbindung mit Selbsttests wie beispielsweise  auf der Seite von drugcom.de. 

+ Lernprobleme: Wer tagsüber lernt und abends kifft, löscht u.U. den 
„Arbeitsspeicher“. Das schränkt den Konsum an Schultagen und in Prüfungszeiten 
enorm ein. 

+ Atemwege/Herz-Kreislauf: Die Wirkstoffe sind nach wenigen Sekunden bereits 
aufgenommen. Es ist ein Irrglaube, man müsse den Hanfrauch möglichst lange und 
tief einatmen - das sorgt nur für größere Schäden an den Atemwegen und lagert 
zusätzliche Schadstoffe in der Lunge ab. Auch bspw. ein Auto vollzudampfen und 
dann solange ein- und auszuatmen, also „total zu absorbieren“, bis man wieder 
durch die Scheiben gucken kann, trägt wenig zum Rausch bei. Aber man kann mit 
diesem studentischen Konsummuster 30 Jahre später immerhin Präsident der 
Vereinigten Staaten von Amerika werden. 



+ Psychische Folgen: Manchen Menschen mit depressiver Störung oder Angst bringt 
Hanf Erleichterung, bei anderen hingegen verstärken sich diese unangenehmen 
Symptome. Der Hanfkonsum kann Verfolgungsgedanken und Wahnvorstellungen/-
wahrnehmungen auslösen, im schlimmsten Fall eine Schizophrenie. Wenn sich 
solche Zeichen zeigen oder bereits einmal aufgetreten sind oder es in der Familie 
Fälle von psychischen Erkrankungen dieser Art gibt, dann ist äußerste Vorsicht im 
Umgang mit Hanf zu beachten, d.h. besser auf den Konsum zu verzichten und ggf. 
fachliche Hilfe zu suchen. 

+ Hanfprodukte mit hohem Wirkstoffgehalt: Da sämtliche Wirkungen (erwünschte wie 
unerwünschte) abhängig sind von Stärke und Menge der Substanz, von der 
stofflichen Zusammensetzung sowie von der biologischen und psycho-sozialen 
Individualität des Konsumenten, lautet der schadensmindernde Hinweis, jeweils 
kleinere Mengen zu konsumieren, zumal wenn es sich um einen Stoff handelt, den 
man noch nicht probiert hat. In einem legalisierten Markt sind Hanfprodukte nach 
Wirkstoffgehalt und nicht nach Gewicht zu besteuern. Schadensmindernd könnte 
ebenfalls sein, bei einer staatlich kontrollierten Zulassung auch die klassischen 
Freilandsorten mit niedrigerem THC-Gehalt und ausgewogenen Inhaltsstoffen 
zugänglich zu machen. 

+ Verbraucherschutz: Der illegale Drogenmarkt ist ein jeder Beziehung schmutziges 
Geschäft. Die Ware wird vielfach gestreckt, in Hanf sind von Klebstoff bis Bleipulver 
schon viele krankheitserregende Beimengungen gefunden worden, wie man laufend 
dem Streckmittelmelder des Deutschen Hanfverbands entnehmen kann. Soll das 
wirklich bei mehreren Millionen Gelegenheitskonsumenten weiterhin 
inkaufgenommen werden? Was spricht gegen drug-checking? 

+ Prohibition: Die Illegalität bewirkt mehr Schaden als Nutzen. Alex Wodak, Arzt und 
Vordenker von internationalen Harm-Reduction-Strategien und Präsident der 
Australian Drug Law Reform Foundation, hat bereits 2002 im British Medical Journal 
darauf hingewiesen, dass „Jahr für Jahr weltweit Leben, Ausbildung und Karrieren 
hunderttausender Menschen durch die stigmatisierende Erfahrung einer Festnahme 
zerstört werden. (...) Viele Cannabiskonsumenten sind eh schon sozial benachteiligt, 
für sie ziehen Strafen oft zusätzliche Kosten nach sich, mit Trennungen in 
Beziehungen und Verlust der Wohnung und des Arbeitsplatzes.“ 

Diese Überlegungen treffen sich mit den Beobachtungen von Juristen, von denen 
eine Vielzahl mittlerweile erkannt hat, dass mit den Mitteln des Strafrechts der 
Hanfkonsum kaum zu beeinflussen ist. Böllinger und über 120 weitere deutsche 
Strafrechtsprofessoren sprechen sich deshalb für die Überprüfung des BtMG durch 
eine Enquete-Kommission des Bundestages aus; der langjährige Kommentator des 
BtMG, der ehemalige Frankfurter Oberstaatsanwalt Harald-Hans Körner, plädiert 
letztlich für einen staatlich kontrollierten legalen Markt, und sein Nachfolger als 
BtMG-Kommentator, Oberstaatsanwalt Jörn Patzak aus Rheinland-Pfalz, hat den 
Vorschlag gemacht, dass bis bei Besitz einer Menge von 6-10 Gramm und 3 
Pflanzen das BtMG dahingehend verändert werden könnte, dass diese Verfahren 
eingestellt werden sollen. 

Und wie könnten Harm-Reduction Publikationen und Fortbildungen für 
Multiplikatoren aussehen? Zwei Beispiele aus Kanada und aus den Niederlanden: 



Die Universität von Victoria in Kanada hat zusammen mit dem Centrum für 
Suchtforschung in British Columbia und dem Coastal Health Service ein Faltblatt 
entwickelt, das Hinweise zum schadensarmen Konsum von Hanf auflistet.  

 
ppt4  

Einer der Autoren begründete die Herausgabe des Faltblatts mit den Worten: „Als 
Gesundheitsexperten sind wir verantwortlich dafür sicherzustellen, dass jeder, der 
sich für den Hanfkonsum entscheidet, klare Informationen hat, wie er auf sich gut 
achtgeben kann beim Konsum.“ 

Noch einen Schritt weiter geht das niederländische TRIMBOS-Institut, das morgen 
zu einer Fortbildungsveranstaltung ungewöhnlichen Inhalts nach Utrecht einlädt: 
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Trimbos, eines der führenden Suchtforschungsinstitute weltweit, unterrichtet also 
Besitzer und Angestellte von Coffee-Shops, Zeichen schädlichen Gebrauchs zu 
erkennen und Risikosituationen mit schwierigen Gästen zu entschärfen; auch das ist 
Harm-Reduction und unterscheidet sich i.ü. nicht im geringsten von den Fähigkeiten, 
die professionelle Kneipenwirte, Barkeeper und Croupiers entwickeln.  

In den Niederlanden, wo demnächst die ersten Coffeeshops ihr 40jähriges Jubiläum 
feiern, hat man mit Hanf und seinen Konsumenten leben gelernt. Die Zahl der 
Gebraucher nimmt im europäischen Vergleich einen mittleren Rang ein.  

Vor diesem Hintergrund kommen die Autoren van Amsterdam, Nutt, Philipps und van 
den Brink in ihrer Veröffentlichung mit dem Titel „European rating of drug harms“ zu 
dem Ergebnis: „Die EU und die nationalen drogenpolitischen Maßnahmen sollten 
den Schwerpunkt legen auf die Drogen – einschließlich Alkohol und Tabak - mit dem 
höchsten Gesamtschaden. Hingegen sollte Drogen wie Ecstasy und Cannabis ein 
geringerer Rang eingeräumt werden, was auch eine Herabstufung in der rechtlichen 
Bewertung einschließt.“ 

Dennoch ist die Fachwelt nicht einer Meinung. Dass Kinder- und Jugendpsychiater 
zu anderen Wertungen tendieren als Suchtmediziner, sollte nicht verwundern. Es 
sind nun einmal zwei unterschiedliche Blickwinkel, unter denen man die 
unerwünschte bzw. schädliche Wirkung einer Droge wahrnehmen kann. Gemeinsam 
ist uns mittlerweile die Auffassung, dass das Strafrecht wenig geeignet ist, Konsum 
und Konsumschäden zu verhindern. Selbst Rainer Thomasius, der sich unbeirrt 
gegen eine Änderung des Status quo ausspricht, fordert als Vorstandsmitglied der 
DG Sucht, „Möglichkeiten zur Modifizierung des Betäubungsmittelgesetzes mit dem 
Ziel einer Entkriminalisierung von Cannabiskonsumenten zu prüfen.“  

Wenn also kommunale oder nationale Drogenpolitik sich auf den Weg der 
Schadensminderung konsequent einlassen, so kommen unmittelbar Fragen auf, die 
im Zusammenhang mit Pilotprojekten zu untersuchen sind. Louisa Degenhardt und 
Wayne Hall haben im „Handbook of Cannabis“, das 2014 im Verlag der Universität 
Oxford erschienen ist, eine erste Auflistung vorgelegt:  

+ Sind Cannabiskonsumenten gewahr, das Hanf auch schädliche Wirkungen haben 
kann, wie kann man sie ansprechen und würden sie schadensmindernde Vorschläge 
annehmen? 

+ Lassen sich Cannabiskonsumenten unter akuter Wirkung durch Polizeikontrollen 
vom Autofahren abhalten? Stehen Aufwand und Ergebnis in einem akzeptablen 
Verhältnis zueinander? Gibt es bessere Wege, mit dem Thema umzugehen? 

+ Vermindern Vaporizer die Schäden auf die Atemwege? 

+ Können Konsumenten bei höher konzentrierten Sorten die Wirkung titrieren? 

+ Könnten Regelungen zum Wirkstoffgehalt und Anteil, insbesondere die Rolle von 
Cannabidiol betreffend, unerwünschte Wirkungen vermeiden helfen? 

Aus dem Blickwinkel von Public Health wiederum werden wir uns damit beschäftigen 
müssen, ob bei einer Entkriminalisierung 

- mehr konsumiert wird, insbesondere in gefährdeten Kreisen, 



- andere illegale Drogen  leichter zugänglich sind oder vermehrt konsumiert 
werden und 

- öffentliche Mittel umgeschichtet werden können von Polizei und Justiz zu 
Prävention, Therapie und Schadensminderung. 

Welcher Weg in Deutschland gegangen wird: Eine Überprüfung des BtMG wie von 
Böllinger und Suchtfachverbänden vorgeschlagen, oder eine Änderung des BtMG 
wie von Patzak favorisiert, oder kommunale Pilotprojekte, oder Cannabis Social 
Clubs oder was auch immer, das muss die Politik entscheiden. Die Medizin kann nur 
Hinweise liefern. An schadensmindernden Schritten wird man in keinem Fall 
vorbeikommen, auch wenn der Stoff weiterhin verboten bleibt.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
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